
• Geimpft: Nachweis über die vollständige Impfung die mindestens 14 Tage zurückliegt
• Genesen: Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (in deutscher oder englischer Sprache)
• Getestet:  Negativer Testnachweis einer Teststelle (nicht älter als 48 Stunden), sog. Bürgertest

Maskenp� icht

Auf allen Fluren, Gängen und in sanitären Einrichtungen besteht aufgrund unseres Hausrechts die Verp� ich-
tung zum Tragen eines medizinischen Mundschutzes. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. An 
Ihrem Sitzplatz besteht wegen der 3G-Regel sowie der Abstandsregeln keine Maskenpfl icht.

Weiterhin sind vor Ort die bekannten Regeln einzuhalten:

• AHA + L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske und Lüften)
• Wunden schützen (besonders an den Händen) durch Abdecken mit Pfl aster oder Verband.
• Hände aus dem Gesicht fernhalten, d.h. Berühren von Augen, Mund und Nase vermeiden bzw. nicht mit

ungewaschenen Händen an Mund, Augen oder Nase fassen.
• Unbedingt die Husten-/Niesetikette einhalten: Von anderen wegdrehen, Einmaltaschentuch benutzen

oder in die Armbeuge, nicht in die Hand, husten/niesen.
• Nach Möglichkeit einen noch größeren Abstand zu hustenden und niesenden Fremdpersonen

einhalten.

Unsere Maßnahmen für Ihre sichere Teilnahme: 

• Großzügige Bestuhlung nach geltenden Regeln
• Regelmäßiges Reinigen und Lüften der Tagungs- und

Pausenräumlichkeiten
• Ausreichend Möglichkeiten zur Handdesinfektion
• Kontakterfassung über Teilnehmerlisten / Apps

Ihr Kontakt für Fragen

Heinz Dersch, M.A.
IKV-Akademie
+49 241 80-93811
akademie@ikv.rwth-aachen.de

Hygiene- und Infektionsschutzkonzept IKV-Veranstaltungen 
Nach der aktuellen CoronaSchVO und den Richtlinien der RWTH (Stand 10.09.2021)

Die folgenden Regeln und Maßnahmen dienen Ihrer sicheren Veranstaltungsteilnahme und gelten verbindlich 
für alle Teilnehmenden unserer Veranstaltungen. 

Akut erkrankten Personen mit Symptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen, Geruchs-/Geschmacksveränderungen oder -verlust ist die Teilnahme an der 
Veranstaltung untersagt.

3G-Regel 

Beim Einlass werden am Empfang die entsprechenden Nachweise kontrolliert. Teilnehmende, die einen 
notwendigen 3G-Nachweis nicht erbringen, sind auf Basis des Hausrechts von der jeweiligen Veranstal-
tung auszuschließen.

Die notwendigen Nachweise zur Einhaltung der 3G-Regel können wie folgt erbracht werden: 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken.
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